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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1991

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §13 Abs3;

GewO 1973 §87 Abs2;

Rechtssatz

Daß ein Antrag auf Konkurserö8nung über das Vermögen des handelsrechtlichen Geschäftsführers des

Gewerbeberechtigten durch freiwillige Haftungsübernahme des Geschäftsführers zugunsten eines Dritten zustande

gekommen ist, ist nicht tatbestandsmäßig iSd § 13 Abs 3 zweiter Halbsatz GewO 1973.
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